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Das Wichtigste in Kürze 
Das Skigebiet Minschuns in der Val Müstair ist heute durch eine steile und im Winter schneebedeckte Zu-
fahrtsstrasse von der Ofenbergstrasse her erschlossen. Ein Grossteil der Bergbahngäste reist mit dem 
Privatauto an, wodurch jährlich rund 30‘000 Autofahrten zwischen Tschierv und dem Parkplatz in Era Sot 
generiert werden. Als Ersatz für die heute unbefriedigende Basiserschliessung planen die Sportanlagen 
AG Val Müstair den Bau einer Gondelbahn von dem im Haupttal gelegenen Tschierv ins bestehende Ski-
gebiet Minschuns. Die geplante, knapp 1 km lange Gondelbahn ermöglicht einen direkten, raschen und 
komfortablen Zugang in das Skigebiet. Als Folge davon entfallen die bisher durch den Wintersportbetrieb 
verursachten Autofahrten, der bisherige Parkplatz kann renaturiert, eine Freileitung verkabelt und die Zu-
fahrtsstrasse redimensioniert und beruhigt werden. 

Der Bau der Gondelbahn ist zentraler Bestandteil eines für die Region wegweisenden Tourismusprojekts, 
das neben der Bahnanlage die Errichtung eines 4-Sterne-Resorts mit warmen Betten am Standort der 
Talstation sowie die Beschneiung der Talabfahrt umfasst. Das gesamte Vorhaben ist Bestandteil der regi-
onalen Standortentwicklungsstrategie (Agenda 2030) und wurde von den Stimmberechtigten der 
Standortgemeinde Val Müstair an der Urne mit über 60 Prozent befürwortet. Vor dem Hintergrund der ge-
planten Gondelbahn hat die Gemeinde ein Freiraumkonzept im Sinne einer Schutz- und Nutzungspla-
nung für das gesamte Gemeindegebiet erarbeitet. Mit dem Freiraumkonzept wurden die Nutzung und der 
Schutz des Gemeindegebietes (ausserhalb der Siedlungen und der landwirtschaftlich genutzten Talla-
gen) mittels Vorranggebieten strukturiert. Es wurden verschiedene Besucherlenkungsmassnahmen vor-
geschlagen. Das in einem partizipativen Prozess entstandene Konzept soll als Grundlage bzw. Instru-
ment für eine nachhaltige Entwicklung der Talschaft fungieren. Das Konzept wurde vom Gemeindevor-
stand der Gemeinde Val Müstair geprüft und gutgeheissen. Die Umsetzung des Freiraumkonzepts stellt 
ein wichtiges Element zum Ausgleich bzw. zur grossräumigen Kompensation der räumlichen Auswirkun-
gen der Gondelbahn in der Val Müstair dar. 

Im regionalen Richtplan ist die Zubringeranlage bereits seit über 20 Jahren festgelegt. Im Rahmen der 
vorliegenden Richtplananpassung erfolgt die Aufnahme des Vorhabens im kantonalen Richtplan in der 
Kategorie Festsetzung. Gleichzeitig wird der regionale Richtplan fortgeschrieben und im Bereich Wildru-
hegebiete angepasst. Die Anpassung des regionalen Richtplans stellt die räumliche Sicherung der Mass-
nahmen im Bereich Wildruhe/Wildschutz sicher, die aufgrund der Überquerung eines bestehenden Wil-
druhegebiets durch die neue Bahn erforderlich werden. Die negativen Auswirkungen des Bahnbetriebs 
auf die Wildtiere werden durch verschiedene im regionalen Richtplan behördenverbindlich verankerte 
Kompensations- und Schutzmassnahmen (Festlegung neuer Wildruhegebiete; Aufhebung bisheriger 
Durchgangswege; Anpassung Fristen) minimiert. Diese Anpassungen wurden von der Gemeindever-
sammlung auf Stufe Nutzungsplanung bereits beschlossen. Die Umweltverträglichkeit des Vorhabens 
kann insgesamt gewährleistet werden. 

Das Vorhaben einer Gondelbahn Tschierv – Alp da Munt als Bestandteil des Tourismusprojekts La Sassa 
Minschuns entspricht den Zielen und Leitüberlegungen des regionalen und kantonalen Richtplans und 
wird im kantonalen Richtplan festgesetzt. 

 

 

 

 

 

  



Richtplanung Graubünden, Region EBVM  Tourismus in den ländlichen Räumen 
Richtplananpassung  Gondelbahn Tschierv – Alp da Munt 

1. Oktober 2018   Seite 3 

1 Einleitung 
1.1 Ausgangslage 
Das Skigebiet Minschuns in der Val Müstair ist heute durch eine steile und im Winter meist schneebe-
deckte Zufahrtsstrasse von der Ofenbergstrasse her erschlossen. Als Ersatz für die heute unbefriedi-
gende Basiserschliessung planen die Sportanlagen AG Val Müstair den Bau einer Gondelbahn von 
Tschierv ins bestehende Skigebiet Minschuns. Die geplante, knapp 1 km lange Gondelbahn ermöglicht 
einen direkten, raschen und komfortablen Zugang in das Skigebiet (siehe Situation in Abbildung 1). 

Der Bau der Gondelbahn ist zentraler Bestandteil eines für die Region wegweisenden Tourismusprojekts, 
das neben der Bahnanlage die Errichtung eines 4-Sterne-Resorts mit warmen Betten am Standort der 
Talstation sowie die Beschneiung der Talabfahrt umfasst (siehe Abbildung 2). Das Resort und die Be-
schneiungsanlage werden unter der Voraussetzung gebaut, dass auch die Zubringeranlage realisiert wer-
den kann. Die Stimmbevölkerung der Val Müstair befürwortet das Projekt. Im Februar 2017 wurde das 
Tourismusprojekt «La Sassa Minschuns» bei einer Stimmbeteiligung von 77 Prozent mit über 60 Prozent 
angenommen. 

Seilbahnprojekte und ihre Nebenanlagen unterstehen der Planungspflicht nach Art. 2 des Raumpla-
nungsgesetzes (RPG). Sie müssen im Sinne einer Konzessions- und Plangenehmigungsvoraussetzung 
auch im Richtplan des Kantons in der Kategorie Festsetzung enthalten sein. Das Vorhaben einer direkten 
Bahnerschliessung vom Talboden aus ist seit dem Jahr 1997 im regionalen Richtplan enthalten (seit 
1999 im Koordinationsstand Festsetzung). Bisher wurde dieses Vorhaben noch nicht in den kantonalen 
Richtplan aufgenommen. Im Rahmen der vorliegenden Richtplananpassung erfolgt die Aufnahme des 
Vorhabens im kantonalen Richtplan in der Kategorie «Festsetzung». Gleichzeitig wird der regionale 
Richtplan fortgeschrieben und im Bereich Wildruhegebiete angepasst (siehe Kap. 3). 

 

 
Abbildung 1: Situation im Gebiet Tschierv – Minschuns (blau: Wintersportzone; orange: best. Bauzone).  
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2 Vorhaben (Gesamtprojekt) 
2.1 Gondelbahn Tschierv – Alp da Munt als Zubringer nach Minschuns 
Die Zufahrt zum Schneesportgebiet erfolgt heute über die Ofenbergstrasse und eine davon abzweigende 
recht steile Naturstrasse durch die Valplaun.1 Diese Strasse ist im Winter meist schneebedeckt und stel-
lenweise vereist. Die Streckenlänge von Tschierv zum Parkplatz der Bergbahnen bei Era Sot (Kapazität 
für rund 200 Fahrzeuge) beträgt rund 5 km, dabei sind über 400 Höhenmeter zu bewältigen. Der Zutritt 
zum Skigebiet erfolgt somit in grosser Entfernung vom Siedlungsgebiet. Für den Transfer der Winter-
sportler wird ein Skibus ab Müstair angeboten (drei Kurspaare täglich)2, dennoch ist die Benützung des 
Automobils häufig. Jährlich werden dadurch rund 30'000 Autofahrten zwischen Tschierv und Era Sot ge-
neriert. Die zusätzlichen Lärm- und Schadstoffimmissionen tangieren ein sensibles Gebiet. Der Unterhalt 
der Zufahrtsstrasse ist heute auch aus sicherheitstechnischen Gründen problematisch, da die Talabfahrt 
teilweise parallel zur Strasse verläuft. Die Erschliessungssituation ist aufgrund der schlechten Zufahrt, 
des aufwendigen Unterhalts, der grossen Entfernung zum Siedlungsgebiet sowie infolge der vielen gene-
rierten Autofahrten unbefriedigend.  

Als Ersatz für die heute unbefriedigende Basiserschliessung planen die Sportanlagen AG Val Müstair den 
Bau einer Gondelbahn von Tschierv ins bestehende Skigebiet Minschuns. Geplant ist eine Gondelbahn 
mit kuppelbaren 8-er Kabinen und mit zwei kompakten Stationen. Im Normalbetrieb im Winter fahren auf 
einer Länge von 1‘035 m 12 Gondeln mit einer Geschwindigkeit von 3.0 m/s von der Talstation Prà Chal-
chera zur Bergstation Alp da Munt. Diese Strecke wird mit fünf Stützen überwunden, wobei Stütze 1 un-
mittelbar bei der Talstation und die Stützen 4 und 5 direkt bei der Bergstation positioniert sind. Auf der 
offenen Strecke im Hang werden lediglich die Stützen 2 und 3 auf felsigen Rippen gebaut. Zu den Stüt-
zen 2 und 3 können keine Baupisten erstellt werden. Die Bauten der Fundamente und Hangsicherungen 
erfolgen mittels Unterstützung eines Hubschraubers, welcher die notwendigen Maschinen und Materia-
lien zur Baustelle transportiert. Mit der Bahn werden im Winter 500 Personen pro Stunde befördert. Wäh-
rend der Sommersaison soll ein reduzierter Betrieb der Gondelbahn mit wenigen Kabinen aufrechterhal-
ten werden. Die Garagierung der Gondeln erfolgt bei der Bergstation. 

Als Folge der neuen Zubringerbahn kann die Zufahrtsstrasse redimensioniert und der bisherige Parkplatz 
Era Sot zurückgebaut und rekultiviert werden. Mit der Erstellung der Gondelbahn wird die Zufahrt ab der 
Ofenpassstrasse im Winter nicht mehr benötigt und auf die Schneeräumung kann verzichtet werden. Die 
jährlich rund 30‘000 Autofahrten durch die Valplaun entfallen somit vollständig, das Gebiet wird vom mo-
torisierten Verkehr befreit. Im Sommer wird die Gemeinde ab Abzweigung Ofenpassstrasse ein Fahrver-
bot für nicht land- und forstwirtschaftliche Motorfahrzeuge erlassen, wie dies oberhalb des Parkplatzes 
Era Sot bereits der Fall ist. 

Der Standort der Talstation befindet sich in einer bestehenden Touristikzone im Gebiet Prà Chalchera 
eingangs Tschierv (siehe auch Abbildung 1). Der Standort eignet sich verkehrsmässig (gute Anbindung 
an Haupterschliessungsstrasse und an den öffentlichen Verkehr; gute Erreichbarkeit aus dem gesamten 
Tal) und aus ortsbaulicher Sicht (im bestehenden Siedlungsgebiet; Bezug zum Dorf und seinen touristi-
schen Angeboten; Entwicklungsstandort Beherbergung gemäss regionalem Richtplan) sehr gut.  

Mit der Zubringerbahn Tschierv - Alp da Munt entsteht ein strukturell massgeblich verbessertes Angebot, 
das den Gästen einen bei jeder Witterung komfortablen und raschen Zugang ins Skigebiet ermöglicht. 
Die Erreichbarkeit des Skigebiets wird für alle Gästegruppen wesentlich vereinfacht und erleichtert. 
Ebenso ermöglicht die Gondelbahn Materialtransporte für die im Skigebiet liegenden Restaurationsbe-
triebe. Für die Wintersportgäste wird das Angebot mit der neuen Zubringeranlage gegenüber der heuti-
gen Situation stark verbessert. Die Gondelbahn steigert die Attraktivität des Skigebiets und ist Vorausset-
zung für eine hohe Auslastung des Resorts (siehe Kap. 2.3). Mit der Bahnanlage steht den Besuchern 
und Gästen auch im Sommer ein zusätzliches touristisches Angebot zur Verfügung. 

Die Sportanlagen sehen in einem Zeithorizont von rund 10 Jahren vor, den Schlepplift Alp da Munt – Min-
schuns durch eine Sesselbahn zu ersetzen. Diese Investition in die etappenweise Modernisierung der 
Anlagen soll auch durch die erwartete Zunahme der Frequenzen nach Inbetriebnahme des Feriendorfes 
ermöglicht werden. 

 

 

                                                      
1 Zur Veranschaulichung der Situation bezüglich Zufahrtsstrasse wird auf die Aufnahmen von Google Street View verwiesen. 
2 In einer normalen, durchschnittlichen Saison benutzen rund 21‘500 Personen den Bus. 
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2.2 Beschneiung Talabfahrtspiste 
Die Abfahrtspiste von Alp da Munt nach Tschierv kann heute infolge ungenügender Schneelage oftmals 
nicht benützt werden, was den Betrieb sehr erschwert und die Aussichten auf eine erfolgreiche Ge-
schäftstätigkeit trübt. Selbst bei guten Schneeverhältnissen kann die Talabfahrtspiste nur von Gästen ge-
nutzt werden, welche mit dem öffentlichen Verkehr anreisen.  

Die Talabfahrt wird mit dem vorliegenden Projekt mit einer Beschneiungsanlage ausgestattet. Der Verlauf 
der Skipiste wird stellenweise angepasst. Mit der geplanten Beschneiungsanlage wird die Talabfahrt neu 
beschneit und das touristische Angebot des Skigebietes Minschuns erheblich erweitert. Zusammen mit 
der Zubringerbahn lässt sich die Talabfahrt ebenfalls von allen Gästen des Skigebiets als Beschäfti-
gungsanlage nutzen. Die Talabfahrt gewinnt so als Beschäftigungspiste an Attraktivität. Vor allem der un-
tere Teil der Talabfahrt ist heute bei den Schneesportlern beliebt. Die Beschneiungsanlage ermöglicht 
zudem, dass die Talabfahrt während der ganzen Saison sichergestellt werden kann. 

Mit der neuen Beschneiungsanlage soll eine Fläche von 6.5 ha beschneit werden, die Anlage ist somit 
UVP-pflichtig. Im oberen Bereich Alp da Munt-Ofenbergstrasse werden 18 Schächte bei der Leitung ein-
gebaut und mit 3 mobilen Schneeerzeugern bestückt, welche jeweils verschoben werden. Im unteren Be-
reich Ofenbergstrasse-Talstation Prà Chalchera wird ein System von 19 Lanzen (20 Schächte) einge-
setzt. Im Zusammenhang mit der Beschneiung von Alp da Munt nach Tschierv sind Anpassungen und 
Optimierungen des Pistenverlaufs vorgesehen, welche zudem eine Rodung erforderlich machen. Es wer-
den rund 3500 m2 Waldareal im Bereich der neuen Pistenführung gerodet. Die Ersatzaufforstung für 
diese Rodung erfolgt beim aufgehobenen Parkplatz.  

Ergänzend zur geplanten Beschneiung der Talabfahrtspiste kann auch die bestehende Beschneiung im 
Skigebiet optimiert werden. Durch die Förderung von Wasser aus der bestehenden Wasserfassung beim 
Kieswerk Piz Daint zur bestehenden Beschneiung im Skigebiet kann die Beschneiung dort verbessert 
und die Qualität der Pisten erhöht werden. Für die Wintersportgäste wird das Angebot mit der neuen Be-
schneiungsanlage gegenüber der heutigen Situation stark verbessert und attraktiver. Es werden dadurch 
mehr Gäste die Talabfahrt während der ganzen Wintersaison befahren können. 

 

 

2.3 Resort «La Sassa» 
Im Gebiet Prà Chalchera bei der neuen Talstation entsteht ein 4 Sterne plus Resort mit bewirtschafteten 
Ferienwohnungen innerhalb einer bestehenden Touristikzone. In einer ersten Etappe sind drei Gebäude 
mit 100 Hotelbetten (38 Doppelzimmer und 5 Hotelsuiten), 11 Wohnungen mit 56 Betten sowie eine un-
terirdische Parkierung mit etwa 71 Plätzen sowie 30 Aussenparkplätze (Teilbereich des Bergbahnpark-
platzes) vorgesehen. In der Etappe 2 sind zusätzliche 12 Wohnungen mit 56 Betten vorgesehen. Im End-
ausbau (Etappe 1 bis 3) sind 320 Gästebetten und 100 Einstellplätze geplant. 

Das Resort «La Sassa» beinhaltet moderne Appartements, Hotelzimmer, Rezeption, Restaurant, 
Spa/Wellness-Bereich, Sportartikelgeschäft sowie weitere gästebezogene Dienstleistungsangebote. Der 
Spa/Wellness-Bereich ist öffentlich zugänglich. Im Winter wird die Skipiste bis zum zentralen Platz im Re-
sort führen, an dem auch die Talstation der Zubringerbahn positioniert ist, um so den Gästen des Resorts 
das «Ski in - Ski out» zu ermöglichen. Aufgrund der direkten Lage an der Abfahrtspiste vom Skigebiet 
Minschuns und an der Talstation der neuen Gondelbahn ist das Beherbergungsangebot vor allem für 
Gäste der Bergbahnen prädestiniert. Das Resort ist jedoch auch gut an die vielseitigen Angebote des 
Tals (Langlauf, Schlittelbahn, Winterwanderwege) angebunden. Im Sommer ist das Resort ein idealer 
Ausgangspunkt für Ausflüge in den Schweizerischen Nationalpark (15 Minuten Fahrtzeit mit dem Post-
auto). Die Resort-Gäste können des Weiteren von den Angeboten und Attraktionen der Biosfera Val 
Müstair profitieren. Der Betrieb der Gondelbahn eröffnet zudem neue Möglichkeiten für Wanderungen 
und Biketouren im Erholungsgebiet Minschuns. Der Standort des Resorts befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zur Postautohaltestelle und ist gut an das Wanderweg- und Bikeroutennetz (Schweiz Mobil Routen 
1 und 444) angebunden. Das Gebiet ist sehr sonnig.  

Mit dem Resort entsteht ein neuartiges Beherbergungsangebot in der Val Müstair, das ein neues Gäs-
tesegment anspricht und mit welchem das Ziel einer hohen Auslastung über das gesamte Jahr verfolgt 
wird. Durch das Resort La Sassa werden in der ersten Etappe 252 und im angestrebten Endausbau 320 
neue Gästebetten in einer hochklassigen 4-Sterne plus Struktur geschaffen. Das Tal verfügt derzeit über 
kein Hotel mit mehr als 3 Sternen, sodass das Resort La Sassa eine Ergänzung und keine Konkurrenz zu 
den bestehenden Hotels darstellt. Von den höheren Gästezahlen profitieren nicht nur die touristischen 
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Infrastrukturen sondern auch die kulturellen Einrichtungen, die Geschäfte und Restaurants, der ÖV, das 
Spital u.a. Erbringer von Dienstleistungen. Dem Rückgang der Logiernächte in Hotellerie und Parahotel-
lerie kann damit entgegengewirkt werden. Mit den neuen Gästen können zusätzliche Ersteintritte für die 
Bergbahnen generiert werden. 

Die Wohnungen werden als bewirtschaftete Zweitwohnungen verkauft und können im Sinne des Zweit-
wohnungsgesetzes vom Käufer nur begrenzt selbst bewohnt werden. In der restlichen Zeit werden sie 
vermietet und die Wohnungsbesitzer erhalten hierfür eine Entschädigung (Modell Rocks Resort in Laax). 
Das Management des Resorts (Hotelbetrieb, Unterhalt u.a.) übernimmt ein Betreiber. Wenn sich das Re-
sort positiv entwickelt und der Verkauf der Wohnungen der 1. Etappe gut verläuft, werden auch die Etap-
pen 2 und 3 realisiert. Die Baukosten der 1. Etappe betragen rund CHF 30 Mio. 

 

 
Abbildung 2: Übersicht Vorhaben «La Sassa Minschuns» (roter Doppelpfeil: neue Gondelbahn Tschierv – 
Alp da Munt; orange Linie: Beschneiung Talabfahrtspiste; Symbol Hotel: Resort «La Sassa»). 

  



Richtplanung Graubünden, Region EBVM  Tourismus in den ländlichen Räumen 
Richtplananpassung  Gondelbahn Tschierv – Alp da Munt 

1. Oktober 2018   Seite 7 

3 Ausgangslage und Inhalte Richtplanung 
3.1 Kantonaler Richtplan 
Der kantonale Richtplan ist das Koordinationsinstrument der Regierung für die räumliche Entwicklung. 
Der Richtplan zeigt die angestrebte räumliche Entwicklung unter Berücksichtigung verschiedener Raum-
ansprüche auf. Damit können einzelne Planungen und Vorhaben in einen gesamtkantonalen Kontext ge-
stellt werden. Der kantonale Richtplan wurde im September 2002 von der Regierung beschlossen und im 
September 2003 vom Bundesrat genehmigt. Seither erfolgten laufend Anpassungen und Fortschreibun-
gen. 

Das bestehende Skigebiet Minschuns ist im kantonalen Richtplan als Intensiverholungsgebiet von regio-
naler Bedeutung im Koordinationsstand Ausgangslage festgelegt (Objektnr. 10.FS.10; 220 ha erschlos-
sen; siehe Abbildung 3). Die Zubringeranlage Tschierv-Alp da Munt wurde bereits in den 90er Jahren in 
der regionalen Richtplanung festgelegt. Die Anlage findet im Rahmen der vorliegenden Richtplananpas-
sung Eingang in den kantonalen Richtplan im Koordinationsstand einer «Festsetzung».  

Eine Erweiterung des Skigebiets in Richtung Alp Champatsch ist bisher als «Zwischenergebnis» im kan-
tonalen Richtplan festgelegt (Objektnr. 10.FS.10). Neu wird das Vorhaben als «Vororientierung» einge-
stuft (siehe Ausführungen unter Kapitel 3.2.2). 

 
Abbildung 3: Auszug kantonale Richtplankarte mit bisherigen und neuen Inhalten im Bereich Tourismus. 
 

Bezüglich Intensiverholungsgebiete legt der Kantonale Richtplan in Kapitel 4.1 (Tourismus) folgende 
Grundsätze fest:  

«Intensiverholungsgebiete sind Gebiete, in denen die Errichtung von touristischen Transportanlagen 
grundsätzlich möglich ist. Dies gilt für bestehende Intensiverholungsgebiete (Ausgangslage) und für In-
tensiverholungsgebiete mit dem Koordinationsstand Festsetzung. Intensiverholungsgebiete werden so 
genutzt, dass die örtlichen Potenziale und die jeweils aktuellen Bedürfnisse umgesetzt werden kön-
nen sowie die langfristige Nutzungsmöglichkeit und die naturräumliche Qualität (Sommertourismus) des 
Gebietes sichergestellt ist. In erster Linie werden sie bezüglich Angebot, Betrieb und Komfort opti-

Intensiverholungsgebiet, Objekt 10.FS.10.  
Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt 
(UNVERÄNDERT) 

Intensiverholungsgebiet, Objekt 10.FS.10.  
Erweiterung in Richtung Alp Champatsch  
(NEU: Koordinationsstand Vororientierung) 

Intensiverholungsgebiet, Objekt 10.FS.10.  
Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt 
(NEU) 
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miert. Beim infrastrukturellen Um- und Ausbau werden die Potenziale und Anforderungen einer Ganz-
jahresnutzung sowie die sich ändernden natürlichen Voraussetzungen (Klimaänderung, Naturgefahren) 
mitberücksichtigt.» 

Die direkte Erschliessung des Skigebietes Minschuns aus dem Tal führt für die Gäste der Bergbahnen zu 
einer grossen Komfortsteigerung. Der Zugang ins Skigebiet erfolgt deutlich schneller und bequemer. Die 
Gondelbahn wird auch im Sommer betrieben und schafft somit ein neues Angebot, die Bahn ist auf eine 
Ganzjahresnutzung ausgerichtet. Die Beschneiung der Abfahrtspiste führt zu einem verbesserten Pisten-
angebot und einer verbesserten Planungssicherheit für die Bahn. An der Talstation der neuen Zubringer-
bahn bzw. direkt an der Talabfahrtspiste entsteht ein neues Resort. Dieses wird nur unter der Bedingung 
gebaut, dass auch die Zubringeranlage realisiert werden kann. Mit dem Vorhaben kann das Intensiverho-
lungsgebiet Minschuns im Sinne der Ziele und Grundsätze des Richtplans weiterentwickelt werden. 

Der kantonale Richtplan ordnet das Kantonsgebiet verschiedenen Raumtypen zu und legt spezifische 
Entwicklungsstrategien für diese Räume fest. Das Haupttal der Val Müstair inkl. das Gebiet Minschuns 
gehört gemäss kantonalem Richtplan dem ländlichen Raum an. Der kantonale Richtplan definiert hin-
sichtlich des Tourismus in den ländlichen Räumen (Kap. 4.3; Tourismus in den ländlichen Räumen) fol-
gende Zielsetzung:  

«Der Tourismus in den ländlichen Räumen hat den Zweck, zur gesicherten Erwerbsbasis und Besiedlung 
beizutragen und den ländlichen Raum als vielseitigen Lebens-, Kultur- und Landschaftsraum für die Zu-
kunft zu erhalten.» 

Als Grundsatz legt der kantonale Richtplan weiter fest, dass Angebote nachfragegerecht erweitert und 
Bauten und Anlagen qualitätserhaltend eingeordnet werden können. So sollen touristische Erschlies-
sungs- und spezielle Freizeitanlagen als ergänzendes Angebot möglich sein und in Art, Ausmass und 
Gestaltung auf den ländlichen Raum abgestimmt werden. 

Die im kantonalen Richtplan festgelegten Ziele und Grundsätze können durch die Umsetzung des Touris-
musprojekts erfüllt werden. Das Tourismusprojekt trägt zur dezentralen Besiedlung bei und hat für die 
künftige Entwicklung der Val Müstair einen hohen Stellenwert. Die Val Müstair sieht sich aufgrund der pe-
ripheren Lage mit schwierigen strukturellen und demographischen Verhältnissen konfrontiert. Der Touris-
mus als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für die Region ist dringend auf neue Impulse und Ange-
bote angewiesen. Die Realisierung des Tourismusprojektes kann sich auf die Entwicklung des Tals spür-
bar auswirken und positive regionalwirtschaftliche Impulse auslösen. Einerseits vermag das Resort den 
frequenzarmen Winter anzukurbeln (mehr Logiernächte; bessere Frequentierung des Skigebiets Min-
schuns; bessere Auslastung der weiteren touristischen Angebote in der Region). Andererseits entsteht 
ein neues Beherbergungssegment, welche auch Sommergäste und Besucher des Nationalparks an-
spricht und ein attraktives Übernachtungsangebot als Ausgangspunkt für Wanderungen und Touren in 
den Schweizerischen Nationalpark oder in der Biosfera Val Müstair schafft. Das Projekt trägt insofern 
auch dazu bei, wichtige Lokalstrukturen zu sichern oder zu stärken, neue Arbeitsplätze zu schaffen, die 
dezentrale Besiedlung zu unterstützen sowie das kulturelle und landschaftliche Erbe zu wahren. Mit der 
neuen Gondelbahn wird die Erschliessung eines bestehenden Skigebiets signifikant verbessert, die Bahn 
dient jedoch nicht der Erschliessung einer neuen Geländekammer für den Skitourismus. 

Aufgrund der grossen Bedeutung des Vorhabens für die Gemeinde Val Müstair und die Region Engiadina 
Bassa / Val Müstair wird das gesamte Vorhaben «La Sassa Minschuns» im kantonalen Richtplan im Ka-
pitel 4.3 Tourismus in den ländlichen Räumen festgelegt. Die räumliche Abstimmung des Vorhabens er-
folgt im Zusammenhang mit der Festlegung der Bahnanlage (10.FS.10) sowie auf Ebene der kommuna-
len Nutzungsplanung (Standort Resort befinden sich in einer Touristikzone). Auf Ebene regionaler Richt-
plan ist die räumliche Abstimmung im Grundsatz bereits erfolgt. Der regionale Richtplan wird aktualisiert 
fortgeschrieben. 

 

 

3.2 Regionaler Richtplan 
 Richtplanung als Verbundaufgabe zwischen Kanton und Region 

Kanton und Regionen gehen die Richtplanung gemeinsam an. Die Regionen erfüllen insbesondere Auf-
gaben, die ihnen aufgrund der Raumplanungsgesetzgebung und des kantonalen Richtplans zufallen oder 
die sich aus der Regional- und Agglomerationspolitik oder weiteren raumwirksamen Politikbereichen er-
geben. Mit der Erarbeitung von regionalen Richtplänen tragen sie zur stufengerechten Umsetzung des 
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kantonalen Richtplans bei. In den regionalen Richtplänen werden die Grundsätze und Leitüberlegungen 
des kantonalen Richtplans konkretisiert.  

Inhalte des kantonalen und des regionalen Richtplans werden verfahrensmässig koordiniert. Gemäss 
gängiger Praxis erfolgt die öffentliche Auflage für die Anpassung im regionalen und im kantonalen Richt-
plan koordiniert. 

 

 Richtplaneintrag Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt 
Im Juni 1996 hat der damalige Regionalverband die Zubringeranlage von Tschierv nach Alp da Munt in 
den regionalen Richtplan aufgenommen. Das Vorhaben wurde in einer späteren Vorlage präzisiert und 
als Festsetzung von der Regierung genehmigt (RB vom 11. Februar 1999).  

Der regionale Richtplan Val Müstair wurde in den Jahren 2012 und 2013 gesamthaft überarbeitet und ak-
tualisiert. Der Gesamtrichtplan wurde an der Gemeindeversammlung vom 7. August 2013 beschlossen 
und mit RB Nr. 111 vom 18. Februar 2015 genehmigt. Die Festsetzung der Zubringeranlage wurde in die-
sem Rahmen bestätigt (Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt; Objekt Nr. 10.FS.10.2). 

Bei den Hinweisen zur Zubringeranlage wurden die Pendenzen/Konflikte im Bereich der Abstimmung 
Wildschutz sowie die landschaftliche Einordnung der Anlage (Gestaltung / Lage Stationen, Anzahl Mas-
ten) vermerkt. Die Regierung hat im Regierungsbeschluss auf die früheren Genehmigungsbeschlüsse 
und die aktualisierten Erläuterungen im Richtplantext verwiesen und der Beibehaltung dieser Richtplan-
objekte zugestimmt. 

Im Jahre 1999 wurde auch das Vorhaben einer Erweiterung des Skigebiets Minschuns in Richtung Alp 
Champatsch im Richtplan festgelegt. Diese Festlegung erfolgte im regionalen und kantonalen Richtplan, 
allerdings nur im Koordinationsstand «Zwischenergebnis» (siehe Kap. 3.1). Konzeptionell besteht zwi-
schen dem Vorhaben einer Skigebietserweiterung und dem Vorhaben einer direkten Erschliessung des 
Skigebiets kein direkter Zusammenhang. Es handelt sich um das einzige skitechnisch und betrieblich ge-
eignete Erweiterungsgebiet. Die Option einer langfristigen Nutzung dieses Gebiets für den Skitourismus 
soll daher gewahrt werden. Mittelfristig ist die Erweiterung des Skigebietes kein Thema, es bestehen 
keine Erweiterungsabsichten. Aufgrund der bestehenden offenen Fragen im Zusammenhang mit einer 
allfälligen Erweiterung (Anlagen- und Erschliessungskonzept; Wirtschaftlichkeit; Umweltverträglichkeit) 
wird das Vorhaben im Richtplan in den Koordinationsstand einer «Vororientierung» zurückgesetzt.  

 
Abbildung. 4: Inhalte des regionalen Richtplans Val Müstair im Gebiet Tschierv-Minschuns. 
 
 

 Einbettung des Vorhabens in die regionale Entwicklungsstrategie (Agenda 2030 GR) 
Mit der Umsetzung der Gebietsreform ist die Region Val Müstair per 1. Januar 2016 in die neue Region 
Engiadina Bassa Val Müstair (kurz: EBVM) überführt worden. Die neue Region entspricht räumlich der 

Zubringeranlage Tschierv – 
Alp da Munt (Festsetzung) 

Entwicklungsstandort Hotel-
lerie / Resort (Festsetzung) 
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touristischen Destination «Ferienregion Scuol Samnaun Val Müstair» bzw. dem Handlungsraum Engia-
dina Bassa – Val Müstair im Sinne des Raumkonzepts Graubünden vom 16. Dezember 2014. Gemäss 
Raumkonzept Graubünden zählen das breite touristische Portfolio mit hochstehenden und für die Wert-
schöpfung wichtigen Angeboten in den Bereichen Bergbahnen, Gesundheit, Natur- und Kulturtourismus 
zu den Stärken der Region EBVM.  

Mit dem Prozess «Agenda 2030 Graubünden» haben lokale Vertreter aus Politik und Wirtschaft und das 
Amt für Wirtschaft und Tourismus (AWT) des Kantons Graubünden zusammen und in Absprache mit dem 
kantonalen Amt für Raumentwicklung (ARE) eine Standortbestimmung für die Region Engiadina Bassa / 
Val Müstair vorgenommen und daraus die wichtigsten Schwerpunkte für die Standortentwicklung defi-
niert. Unterstützt wurde der Prozess durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). Ziele, Schwer-
punkte und Massnahmen für die Standortentwicklung sind in einem Bericht festgehalten (Regiun EBVM 
2015).  

Der Bericht zur Agenda 2030 hält fest, dass der Tourismus am stärksten zur wirtschaftlichen Leistungs-
kraft in der Region Engiadina Bassa / Val Müstair beiträgt. Die Region biete vielseitige Erlebnisse im 
Sommer- und Wintertourismus. Sinkende Bettenkapazitäten und Logiernächte zusammen mit weiteren 
Faktoren würden Anpassungen in touristischer Angebotsvielfalt, Angebotsqualität und Strukturen erfor-
dern. Das gesamte touristische Wertschöpfungssystem würde eine tiefgreifende Erneuerung zwecks Er-
halt und Ausbau von Marktanteilen benötigen. Die Schaffung von Mehrwert durch die bessere Vernet-
zung innerhalb der bestehenden Angebotsvielfalt wird daher von der Region als eine von drei Haupt-Stra-
tegien erachtet («Tourismus vernetzen»). 

Nationalpark und Biosfera stellen gemäss Bericht die Angebots- und Vermarktungsbasis für einen natur- 
und kulturnahen Tourismus dar. Die Art und der Umfang der touristischen Angebote zielen auf Nischen-
märkte. Als Nischenmärkte soll u.a. das Familienskigebiet Minschuns entwickelt werden. Ein zentrales 
Element stellt die Stärkung der Beherbergung dar. Aufgrund der peripheren Lage und erschwerter Er-
reichbarkeit wird ein starkes Beherbergungsgewerbe als zentraler Wettbewerbsfaktor für die Region er-
achtet. Beherbergungsbetriebe dienen der Erhöhung der touristischen Frequenzen und haben hohe An-
teile an der regional wirksamen touristischen Wertschöpfung. Die Beherbergungswirtschaft soll u.a. ge-
stärkt werden durch leistungsfähige Beherbergungsbetriebe (inkl. bewirtschaftete Zweitwohnungen), wel-
che im Stande sind, selber den Markt zu bearbeiten sowie die Verfügbarmachung betriebsoptimaler Are-
ale für bestehende und neue Beherbergungsbetriebe.  

Bestandteil des Berichts ist eine Massnahmen- und Projektliste (überarbeitete Version vom 25.11.2015). 
Massnahme 3 hat die Stärkung der Beherbergung zum Thema. Ziel besteht in der Unterstützung von Be-
herbergungsprojekten, die fähig sind, die Märkte selber zu bearbeiten und zu einer Markterweiterung für 
die Region führen können. Massnahme 3a hat zum Ziel, Infrastrukturen zu unterstützen, an welche die 
Beherbergungsbetriebe andocken können (z.B. an die Gondelbahn von Tschierv, welche in das Skigebiet 
Minschuns führt). Massnahme 7 hat wertschöpfende Produkte/Infrastrukturen in Nischenmärkten zum 
Thema. Das Ziel von Massnahme 7 besteht darin, Vorhaben und Projekte zum Erhalt und zur Errichtung 
wertschöpfender Infrastrukturen für einen natur- und kulturnahen Tourismus zu fördern. Das Resort «La 
Sassa» in Tschierv sowie das Familienskigebiet Minschuns werden in diesem Zusammenhang explizit 
erwähnt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich das Vorhaben La Sassa Minschuns optimal in die Standort-
entwicklungsstrategie der Region einbettet. Dies hinsichtlich der Stärkung der Beherbergung, der wert-
schöpfenden Produkte in Nischenmärkten sowie hinsichtlich der Synergien und Vernetzung mit anderen 
touristischen Angeboten. Aus diesem Grund ist das Projekt auch Bestandteil der Agenda 2030 für die Re-
gion EBVM. Die Präsidentenkonferenz der Region hat das Projekt in einem Schreiben vom 7. Juni 2016 
behandelt und als systemrelevant deklariert. Das Tourismusprojekt ist in diesem Sinne von regionaler Be-
deutung und Ausstrahlung. 

 

 

 Ziele und Leitüberlegungen des regionalen Richtplans 
Der regionale Richtplan Val Müstair wurde am 7. August 2013 beschlossen und mit RB Nr. 111 vom 18. 
Februar 2015 genehmigt. Es handelt sich insofern um eine aktuelle Planung, welche ungeachtet der Ge-
bietsreform weiterhin Bestand hat. Der regionale Richtplan Val Müstair enthält im Kapitel Raumkonzept 
(Kap. 2) allgemeine Aussagen und Überlegungen betreffend Ziele und Schwerpunkte der Regionalent-
wicklung in der Val Müstair. Das Gebiet Tschierv Minschuns gehört gemäss Richtplan zum Tourismus- 
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und Freizeitraum mit Infrastrukturen für Sommer- und Winteraktivitäten und Anschluss an die attraktiven 
Naturräume. Bezüglich der Schwerpunkte der Regionalentwicklung hält der regionale Richtplan u.a. fest: 

«Erhalt, Modernisierung und Schaffung neuer Angebote in der Hotellerie als wichtiges Standbein für die 
Regionalwirtschaft. Fördern von Projekten für warme Betten. Standortsicherung für touristische Nutzun-
gen und Nutzungen mit erhöhtem Flächenbedarf und erhöhten Erschliessungsanforderungen (Thema 
Resort oder regionaler Gewerbestandort).» 

Im Kapitel Tourismus des regionalen Richtplans wird auf den Tourismus als wichtiges Standbein für die 
Wirtschaft im Tal hingewiesen. Dabei wird festgehalten, dass sich die Wintersportangebote räumlich auf 
die höher gelegenen Talfraktionen konzentrieren (Skigebiet Minschuns, mehrere Langlauloipen (inkl. 
Langlaufzentrum Furom bei Fuldera), sowie Schlittelbahn (Alp Champatsch - Lü - Tschierv) und Eisfeld. 
Bezüglich der Logiernächte wird festgestellt, dass die Sommermonate das Zugpferd für den Übernach-
tungstourismus in der Region darstellt, und während den Wintermonaten deutlich weniger Logiernächte 
generiert werden. Ebenfalls wird im Richtplan vermerkt, dass ein Bettenangebot im Hochpreissegment 
(vier oder mehr Sterne) fehlt und Resorts oder ähnliche Beherbergungsbetriebe noch keine vorhanden 
sind. Damit fehle ein für die Region interessantes Gästesegment.  

In der Weiterentwicklung des Skigebiets Minschuns erkennt die Region gemäss Richtplan ein Schlüs-
selelement zur Stärkung des Winterangebots. In den Leitüberlegungen des regionalen Richtplans heisst 
es daher: 

«Die Möglichkeit einer Weiterentwicklung des Intensiverholungsgebiets Minschuns (Verbesserung Er-
schliessungssituation, moderater Ausbau Pistenangebot) wird gewahrt. Die Entwicklung des Intensiver-
holungsgebiet Minschuns zielt auf eine optimierte Winter- und Sommernutzung.» 

 

Bezüglich des Beherbergungsangebots ist folgender Grundsatz festgelegt: 

«Ein differenziertes, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Gäste entsprechendes Beherbergungsan-
gebot ist wichtig für die regionale Wertschöpfungswirkung. Die Region unterstützt namentlich auch Vor-
haben für Beherbergungsbetriebe im gehobenen Preissegment sowie Resorts. Grosse kommerzielle 
Hotelanlagen können nur in einem Siedlungszusammenhang erstellt werden. Geeignete Standorte wer-
den im Richtplan gesichert.» 
 

Die Standortfestlegung ist im Rahmen von Kapitel 5.3 erfolgt (Entwicklungsstandort Tourismus; siehe Ab-
bildung 4). In den Erläuterungen zum Richtplan wird festgehalten, dass das Potenzial für die Entwicklung 
eines modernen touristischen Beherbergungsangebots im Gebiet Prà Chalchera auch durch die Nähe zur 
geplanten Zubringerbahn nach Minschuns (10.FS.10.2) begründet ist. Der Standort sei für die Entwick-
lung eines Beherbergungsangebots mit warmen Betten geeignet. Aufgrund der Lage am Taleingang ist - 
im Zusammenhang mit allfälligen Projekten im Bereich der touristischen Beherbergungsinfrastruktur - 
eine gute Gestaltung der Bauten und Anlagen von grosser Bedeutung. Die planerische Umsetzung des 
Resorts «La Sassa» erfolgt im Rahmen einer projektbezogenen Nutzungsplanung, im Rahmen welcher 
auch die gestalterischen Anforderungen an das Projekt vonseiten der Genehmigungsbehörden eingefor-
dert werden können.  

 

 

 Freiraumkonzept Val Müstair 
Im Auftrag der Gemeinde Val Müstair hat die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft in den 
Jahren 2014-2015 ein Freiraumkonzept im Sinne einer Schutz- und Nutzungsplanung für das gesamte 
Gemeindegebiet erarbeitet. Das in einem partizipativen Prozess entstandene Konzept soll als Grundlage 
bzw. Instrument für eine nachhaltige Entwicklung der Talschaft fungieren. Anstoss für die Erarbeitung des 
Freiraumkonzepts gaben das Projekt der Zubringerbahn und der Bedarf nach einer ganzheitlichen, gross-
räumigen Lösung, um den verschiedenen Schutz- und Nutzungsansprüchen gerecht zu werden.  

In einem ersten Schritt wurde die Ausgangslage in Bezug auf die Naturwerte und die touristische Nutzung 
analysiert. Darauf wurden die Nutzungsansprüche der verschiedenen Beteiligten mit Workshops und 
schriftlichen Stellungnahmen eingeholt, um daraus eine Synthese für die zukünftige Raumnutzung abzu-
leiten. So wurden beispielsweise für den Sommer Wander- und Mountainbike-Haupttouren vorgeschla-
gen und für den Winter wurden Vorrangräume für die Natur und die Erholungsuchenden ausgeschieden. 
Zudem wurden im Sinne eines Massnahmenpools verschiedene Massnahmen aufgeführt, mit welchen 
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das Konfliktpotenzial zwischen Erholungsuchenden untereinander sowie allfällige Beeinträchtigungen der 
Natur minimiert werden sollen. 

Der Massnahmenpool enthält differenzierte Lösungsvorschläge, die darlegen, wie Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft durch zukünftige Projekte sinnvoll im Tal kompensiert werden können. Dazu 
zählen u.a. verschiedene Besucherlenkungsmassnahmen. Bezüglich der Massnahmen im Bereich Natur 
und Landschaft wird im Freiraumkonzept auch aufgezeigt, dass sich die Gemeinde bereits seit vielen 
Jahren stark für eine intakte Natur einsetzt.3  

Mit dem Freiraumkonzept wurden die Nutzung und der Schutz des Gemeindegebietes (ausserhalb der 
Siedlungen und der landwirtschaftlich genutzten Tallagen) mittels Vorranggebieten strukturiert. Damit 
kann die Intensivierung des Tourismus stark auf ein Gebiet konzentriert werden, während andere Räume 
beruhigt werden. So wurde der Raum des Skigebietes Minschuns samt Zubringeranlage dem Vorrangge-
biet Tourismus zugeordnet während andere Räume der Natur zugesprochen wurden. Unter Betrachtung 
der ganzen Gemeinde Val Müstair können mit der Umsetzung von einigen im Freiraumkonzept aufge-
zeigten Kompensationsmassnahmen die durch die neue Anlage entstehenden Einwirkungen auf die Na-
tur ausgeglichen werden. Der Umweltbericht (siehe Kap. 5) verweist in diesem Zusammenhang auch wie-
derholt auf das Freiraumkonzept und die darin vorgesehenen Massnahmen. Das Freiraumkonzept wurde 
vom Gemeindevorstand der Gemeinde Val Müstair anlässlich der Sitzung vom April 2015 geprüft und 
gutgeheissen.4 

 

 

 Anpassung des regionalen Richtplans Engiadina Bassa Val Müstair 
Die geplante Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt durchquert das Wildruhegebiet Ruinas (siehe Ab-
bildung 4). Zwecks Minimierung der Auswirkungen des Bahnbetriebs auf das Wild werden in Rückspra-
che mit der Gemeinde und dem kantonalen Amt für Jagd und Fischerei (regionale Wildhut) verschiedene 
raumplanerische sowie betriebliche Massnahmen im Bereich Wildschutz umgesetzt. Diese wurden in Ab-
sprache mit Gemeinde und Wildhut wie folgt festgelegt:  

- Festsetzung Wildruhegebiet im Raum Pradamunt zur Verhinderung von Variantenabfahrten von Alp 
da Munt nach Tschierv. 

- Festsetzung Wildruhegebiet im Raum Urezzi zur Verhinderung von Variantenabfahrten. 

- Überführung empfohlenes Wildruhegebiet Munt la Bes-cha in rechtskräftiges Wildruhegebiet. 

- Aufhebung Durchgangsweg durch Wildruhegebiet God da Munt - God Nair zur Reduktion der Stö-
rungen sowie zwecks verbesserter Kanalisierung menschlicher Aktivitäten während der Schonzeit. 

- Überprüfung und Anpassung Fristen (Schonzeit) bei allen Wildruhegebieten im Raum Minschuns. 
Harmonisierung Fristen. 

Zwecks behördenverbindlicher Festlegung dieser Massnahmen wird der regionale Richtplan angepasst. 
Die Objektliste des kantonalen Richtplans wird im Kapitel 4.3 Tourismus in den ländlichen Räumen 
ebenso angepasst. Die verbindliche Umsetzung erfolgt gleichzeitig in der Ortsplanung der Standortge-
meinde.  

Mit Inbetriebnahme der Bahn wird der Betrieb des Skibusses zwischen Tschierv und Era Sot eingestellt. 
Die im Richtplan bezeichnete Haltestelle wird entsprechend aufgehoben. 

 

 
 Konformität mit der Biosfera Val Müstair 

Die Gemeinde Val Müstair betreibt einen Regionalen Naturpark gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz 
NHG; Art. 23g). Mit dem Parkbetrieb verfolgt die Gemeinde im Grundsatz das Ziel einer integralen nach-
haltigen Entwicklung der Region. Der Parkperimeter umfasst das gesamte Gemeindegebiet inklusive der 
Siedlungen und der landwirtschaftlich und touristisch genutzten Gebiete. Die strategischen Ziele und 
Grundsätze des Parkbetriebs sind in der Parkcharta festgehalten.  

                                                      
3 In den letzten zehn Jahren wurden unter anderem der regionale Naturpark eingeführt, der Rombach an verschiedenen Orten revitalisiert, 
verschiedene Wildruhezonen erlassen, Massnahmen zur Habitatverbesserung für Auerwild erlassen, Bewässerungskanäle reaktiviert sowie 
verschiedene Massnahmen zur Förderung der Biodiversität erlassen (Trockenmauern, Waldrandpflege, Heckenpflege). 



Richtplanung Graubünden, Region EBVM  Tourismus in den ländlichen Räumen 
Richtplananpassung  Gondelbahn Tschierv – Alp da Munt 

1. Oktober 2018   Seite 13 

Die räumliche Sicherung des Parks gemäss Art. 27 Pärkeverordnung erfolgte im Rahmen der Anpassung 
des regionalen und kantonalen Richtplans vom Dezember 2010. In der Objektliste des kantonalen Richt-
plans wurde in diesem Zusammenhang erwähnt, dass die Zugehörigkeit zum Naturpark die Erneuerung 
und Erstellung von Infrastrukturanlagen und Bauten erlaubt. Der Perimeter des Regionalen Naturparks 
wurde im kantonalen Richtplan festgesetzt. Im regionalen Richtplan wurde das Parkgebiet weitergehend 
nach Entwicklungs-, Pflege- und Kernzone differenziert.  

Das Skigebiet Minschuns befindet sich in der Entwicklungszone des regionalen Naturparks Biosfera Val 
Müstair. Die Entwicklungszone dient der nachhaltigen Bewirtschaftung und Entwicklung der im Gebiet 
vorhandenen Ressourcen. Hier sind grundsätzlich alle Wirtschafts- und Nutzungsformen erlaubt. Die Zu-
bringeranlage kommt in den Teilraum zu liegen, in welchem intensivere touristische Nutzungen möglich 
sind.  

Die Einwohnerzahl in der Val Müstair ist seit Ende der 90er-Jahre stark rückläufig. Lebten im Jahr 1996 
noch 1900 Personen im Tal, waren es zwanzig Jahre später noch 1540. Das Vorhaben Minschuns La 
Sassa kann dem Tal aufgrund der erwarteten wirtschaftlichen Impulsen (direkte und induzierte Effekte auf 
Regionalwirtschaft; neue dauerhafte Arbeitsplätze; Lehrstellen u.a.; siehe Kap. 4.1) zu einer Trendwende 
verhelfen, indem es der Bevölkerung und potenziellen Rückkehrern eine Perspektive bietet. Eine klare 
Mehrheit der Talbevölkerung unterstützt das Vorhaben und glaubt an dessen Potenzial.  

In der Parkcharta wird die Stärkung einer nachhaltig betriebenen Wirtschaft als strategisches Ziel erklärt. 
In diesem Zusammenhang wird in der Charta auch die Seilbahnerschliessung als Potenzial bzw. Chance 
erwähnt. Zudem wird das Schaffen von neuen Unterkünften/Hotels im 4-Sterne-Bereich als wichtiges 
Handlungsfeld genannt resp. das Fehlen eines entsprechenden Betriebs als Schwäche beschrieben. Den 
Ideen für den Bau entsprechender Betriebe in Tschierv stand die Trägerschaft des regionalen Naturparks 
gemäss Charta von Anfang an wohlwollend gegenüber. Das Resort La Sassa kann durch seine betriebli-
che Ausrichtung zudem dazu beitragen, die Produkte und Dienstleistungen der Biosfera Val Müstair be-
kannter zu machen und verstärkt in Wert zu setzen (Multiplikator-Wirkung). Es wird möglich sein, mehr 
Produkte – beispielsweise die zertifizierten Parkprodukte – absetzen zu können. Zudem wird vonseiten 
der Bauherrschaft angestrebt, die lokalen Unternehmen in den Bau des Resorts einzubinden und einhei-
mische Materialien zu verwenden, was den Wertschöpfungskreislauf in der Region weiter ankurbelt. Die 
Wertschöpfungskette im Parkgebiet wird insgesamt gefördert. Das Resort wird zudem gezielt auf eine 
Klientel mit grosser Affinität zu Natur und Kultur ausgerichtet.  

Aus ökologischer und landschaftlicher Sicht kann mit der Erarbeitung und Umsetzung des Freiraumkon-
zepts eine Kompensation über das gesamte Parkgebiet hinweg erreicht werden. Zudem sind nebst den 
mutmasslich negativen Auswirkungen des Vorhabens auch die positiven Folgen auf Ökologie und Land-
schaft zu beachten. Dazu gehören der Wegfall von jährlich rund 30‘000 Autofahrten, die dadurch erfol-
gende Beruhigung der Valplaun, die Renaturierung des grossflächigen Parkplatzes, die Verkabelung der 
Freileitung (d.h. die vollständige Verlegung in den Boden entlang der Strasse), der Rückbau von zwei Ge-
bäuden in Era Sot sowie die Redimensionierung der Erschliessungsstrasse (Verminderung bestehender 
Beeinträchtigungen des Landschafts- und Ortsbildes gemäss Art. 20 Ziff. d Pärkeverordnung). Insgesamt 
haben sich die Naturwerte im Tal in den letzten Jahrzehnten – nicht zuletzt dank der Aktivitäten des Na-
turparks – nachhaltig verbessert. Den Grundsätzen gemäss Art. 20 Pärkeverordnung wurde und wird 
nachgelebt (siehe auch bereits umgesetzte Massnahmen gemäss Fussnote 3).  

Das Vorhaben bringt aus gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht beträchtliche Vorteile, während die 
Nachteile aus ökologischer Sicht mit der Umsetzung der Ersatzmassnahmen weitgehend aufgewogen 
werden können. Die Konformität des Vorhabens mit den Zielen und Werten der Biosfera Val Müstair kann 
daher als gegeben betrachtet werden.  
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4 Auswirkungen auf Ökonomie und Tourismus 
4.1 Wirtschaftliche Bedeutung 
Eine Zubringerbahn von Tschierv ins Skigebiet Minschuns führt zu einer erheblichen Attraktivitätssteige-
rung für die Bergbahngäste. Das Vorhaben trägt dazu bei, die Attraktivität der Val Müstair als Winterspor-
tort wesentlich zu verbessern und leistet damit einen wichtigen und notwendigen Beitrag zu einer verbes-
serten Auslastung der Hotellerie. Bahnanlage und Resort tragen mit ihrem Angebot (inkl. öffentlich zu-
gänglichem Spa/Wellness) auch zur Stärkung der Sommersaison bei. Hinsichtlich des touristischen An-
gebots führt das Tourismusprojekt «La Sassa Minschuns» zu verschiedenen Mehrwerten für die Region. 
Die Projektrealisierung hat folgende Auswirkungen auf das Bergbahnangebot:  

 Skifahrer, Restaurantgäste, Wanderer, Spaziergänger, Mountainbiker u.a. gelangen rascher und 
komfortabler ins Gebiet Minschuns und wieder zurück. 

 Die Beschneiung führt zu einer verbesserten Pistenqualität auf der Talabfahrtspiste sowie im Bereich 
der bereits heute beschneiten Pistenfläche. Die Talabfahrtspiste wird zudem auch aufgrund der an-
gepassten Linienführung an Attraktivität gewinnen (kein Nebeneinander von Zufahrtsstrasse und 
Talabfahrt mehr). 

 Für die Bergbahnen hat die Beschneiung eine Verbesserung der Planungssicherheit zur Folge (Si-
cherung Saisonbeginn und Saisondauer; weniger Einnahmeausfälle wegen fehlendem Schnee). 

 Da sich die weiteren Pisten oberhalb der Waldgrenze befinden, kann die Talabfahrt insbesondere 
bei schlechten Sichtverhältnissen als Beschäftigungspiste dienen. 

 Die Region wird dank des Betriebs der Gondelbahn während der Sommersaison über eine zusätzli-
che Attraktion verfügen. 

Im Bereich Beherbergung und Hotellerie wirkt sich das Projekt wie folgt aus:  

 Es wird ein neuartiges, auf den Sommer- und Wintertourismus ausgerichtetes Beherbergungsange-
bot im Tal mit im Endausbau bis zu 320 warmen Betten geschaffen. Dadurch lassen sich neue Ziel-
gruppen und Gästesegmente für den Tourismus im Tal und die Bergbahnen mobilisieren und deut-
lich mehr Logiernächte für die Talschaft und die Region generieren.  

 Es entsteht ein attraktives Dienstleistungsangebot im Bereich der Talstation (Spa/Wellness; Sport- 
und Mietgeschäfte; Restauration; Einkauf etc.), von welchem nicht nur Gäste des Resorts sondern 
auch Gäste der Bergbahnen und der weiteren touristischen Betriebe der Val Müstair profitieren kön-
nen. 

 Das Gesamterlebnis für die Gäste des Resorts, der Bergbahnen und der Region wird durch die Rea-
lisierung des Tourismusprojekts insgesamt verbessert. 

Auf die Regionalwirtschaft wirkt sich das Tourismusprojekt «La Sassa Minschuns» wie folgt aus:  

 Durch den Betrieb des Resorts werden dauerhafte Arbeitsplätze in Hotellerie, Gastronomie und im 
Bereich der Gästedienstleistungen geschaffen. Zulieferbetriebe in der Val Müstair können durch di-
rekte und induzierte Effekte ebenfalls vom Betrieb des Resorts profitieren. Während der Bauzeit wer-
den zudem Arbeitsplätze im Bau- und Zuliefergewerbe geschaffen.  

 Die Bergbahnen können mit einer substanziellen Erhöhung der Ersteintritte rechnen. Dies haupt-
sächlich aufgrund der neu mobilisierten Gäste des Resorts sowie durch die garantierte Betriebszeit 
infolge der ausgebauten und verbesserten Beschneiung. 

 Für die Bergbahnen besteht dank der verbesserten Ertragslage die Möglichkeit für eine Modernisie-
rung der Anlagen im Skigebiet (Realisierungshorizont von fünf bis 10 Jahren).  

Es ist davon auszugehen, dass die Projektumsetzung durchwegs positive Impulse auf die Regionalwirt-
schaft und die Beschäftigung in der Val Müstair auslösen wird (Schaffung Arbeitsplätze; Aufträge für lo-
kale Firmen; Erhöhung der Logiernächte und verbesserte Auslastung weiterer touristischer Angebote im 
Tal). Das Vorhaben trägt dazu bei, die Attraktivität der Val Müstair als Tourismusdestination zu erhalten 
und das Tal nicht nur als Sommer-Destination sondern auch als Wintersport-Destination bekannter zu 
machen. Damit leistet es einen wichtigen und notwendigen Beitrag zu einer verbesserten Auslastung der 
Hotellerie. 

 



Richtplanung Graubünden, Region EBVM  Tourismus in den ländlichen Räumen 
Richtplananpassung  Gondelbahn Tschierv – Alp da Munt 

1. Oktober 2018   Seite 15 

4.2 Gesellschaftliche Bedeutung 
Der Bau der Gondelbahn als zentraler Bestandteil des touristischen Gesamtprojekts La Sassa Minschuns 
ist von ausgewiesenem regionalem Interesse. Es handelt sich um ein wegweisendes Projekt für die Ent-
wicklung der Talschaft und wird von der Gesamtregion im Rahmen der regionalen Standortentwicklungs-
strategie (siehe Kap. 3.2.2) unterstützt.  

Die Talbevölkerung steht hinter dem Projekt. Die Stimmbevölkerung der Val Müstair hat das Touris-
musprojekt «La Sassa Minschuns» bei einer sehr hohen Stimmbeteiligung von 77 Prozent mit über 60 
Prozent befürwortet. Die hohe Stimmbeteiligung verdeutlicht die Tragweite, welche dem Tourismusprojekt 
für die regionale Entwicklung beigemessen wird. Das Vorhaben ist insofern bereits demokratisch legiti-
miert. Die gesellschaftliche Akzeptanz des Projektes kann aufgrund der klaren Zustimmung als gegeben 
erachtet werden. Betreffend die weiteren gesellschaftlichen Auswirkungen wird auf Kapitel 3.2.7 verwie-
sen.  
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5 Räumliche Auswirkungen 
5.1 Allgemeines 
Die Gondelbahn untersteht der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Anlage gemäss Anhang Nr. 60.1 der 
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung). Die Umweltverträglichkeitsprüfung wird im Rahmen 
des Plangenehmigungs- und Konzessionsverfahrens durchzuführen sein. Die nachfolgenden Aussagen 
stützen sich auf den Umweltverträglichkeitsbericht (ZHAW 2018).  

Gemäss Umweltbericht ist die Umweltverträglichkeit bei Wirbellosenfauna, Oberflächengewässer, Grund-
wasser und Quellen, Boden, Landwirtschaft und Erholungsnutzung gegeben, im Bereich Flora und Le-
bensräume weitgehend gegeben und im Bereich Landschaftsbild und Wildtiere eingeschränkt gegeben. 
Die Umsetzung der projektintegrierten Massnahmen beim Bau und in der Betriebsphase sowie die Um-
setzung des Freiraumkonzepts sind im Hinblick auf eine Umweltverträglichkeit der Anlage von Bedeu-
tung. Werden die Massnahmen umgesetzt, kann gemäss Umweltbericht von einer Umweltverträglichkeit 
ausgegangen werden. 

 

5.2 Landschaft 
Das für den Bau der geplanten Gondelbahn vorgesehene Gelände lässt sich landschaftlich in drei Berei-
che unterteilen: Einen durch Siedlung und Landwirtschaft geprägten Teil im Talboden bei der geplanten 
Talstation, die licht bestockte Geröllhalde Ruinas mit der besonderen Waldgesellschaft Uad-Valbella-
Urezzi West sowie den alpwirtschaftlich genutzten Bereich bei der Alp da Munt (siehe Abbildung 5). 
Landschaftsschutz- oder Landschaftsinventargebiete werden durch die Gondelbahn nicht tangiert. 

Die Talstation wird in die Gestaltung des Resorts integriert und wird daher im Landschaftsbild kaum wahr-
zunehmen sein. Die Bergstation kommt in ein bereits durch verschiedene skitechnische Infrastrukturen 
und Anlagen (Speichersee; Skilifte; Restaurant) geprägtes Gebiet zu liegen. Die Bergstation wird vom 
Talboden nicht einsehbar sein, da sie sich leicht versetzt hinter der Geländekante befindet. Hingegen 
werden die Stützen vier und fünf vom Tal aus sichtbar sein. In Erscheinung treten wird die Bahn vor allem 
in der Geröllhalde Ruinas. In der Geröllhalde werden zwei Stützen platziert. Die beiden Stützen und das 
Seil sind als schmale Elemente mit zunehmender Distanz weniger wahrnehmbar, während die Gondeln 
aufgrund ihrer Grösse auch aus grösseren Distanzen sichtbar sein werden. Die Kabinen werden nach 
Betriebsende in der Regel garagiert, so dass diese nur während der Betriebszeiten zu sehen sind. Die 
Garagierung der Gondeln erfolgt bei der Bergstation. 

Zur Verringerung der Sichtbarkeit und der Auswirkungen auf das Landschaftsbild ist eine Niederhaltung 
entlang der Bahnachse vorgesehen, d.h. die Bäume in der Bahnachse werden nicht gefällt sondern ledig-
lich niedrig gehalten. In der Valplaun werden verschiedene Massnahmen ergriffen, die sich positiv auf 
das Landschaftsbild auswirken. Diese sind Bestandteil des Konzepts (Ersatzmassnahmen) und werden 
zusammen mit dem Bau der Gondelbahn umgesetzt. Es handelt sich um folgende Massnahmen (siehe 
auch Abbildung 6): 

- Die bestehende 1.2 km lange Starkstrom-Freileitung in der Valplaun wird im Zusammenhang mit der 
Verlegung der Beschneiungsleitungen vollständig verkabelt. D.h. sie wird in den Boden verlegt. Die 
Valplauna wird somit frei von oberirdischen Stromleitungen.  

- Der heute planierte, eine Fläche von knapp 1 ha umfassende Parkplatz Era Sot wird renaturiert. Das 
Gelände wird leicht modelliert und mit Kleinstrukturen angereichert, so dass es sich langfristig land-
schaftlich und ökologisch wieder in die natürliche Umgebung einbettet. 

- Die beiden bestehenden Gebäude am Parkplatz Era Sot (Betriebshaus mit Skiverleih; Garage) wer-
den vollständig zurückgebaut. Mittelfristig ist auch ein Rückbau des Tellerlifts Era Sot – Alp da Munt 
vorgesehen, der Rückbau dieses Lifts ist jedoch nicht Bestandteil des Projekts. 

- Die Zufahrtsstrasse besteht heute aus einem 6 m breiten Fahrweg mit Asphalt-Kies Belag. Diese 
wird nach Inbetriebnahme der Gondelbahn auf eine Fahrbreite von 3.5 m redimensioniert. Der rück-
gebaute Streifen wird standortgerecht rekultiviert. 

Die Gondelbahn wird von der Hauptstrasse aus gut sichtbar sein und ein neues Element in der Land-
schaft darstellen. Die Sichtbarkeit der Gondelbahn hat neben den Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
auch den positiven Effekt, dass die Bekanntheit des Skigebiets Minschuns zunimmt. Bisher sind die Anla-
gen des Skigebiets Minschuns vom Talboden aus nicht sichtbar. Deshalb ist das Angebot Minschuns vie-
len Durchreisenden erst gar nicht bekannt.  
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Abbildung 5: Ansicht Geröllhalde Ruinas und ungefähre Lage der Bahnachse. Quelle: ZHAW 2018. 
 

 
Abbildung 6: Ansicht Geröllhalde Ruinas mit Parkplatz Era Sot und heutiger Zufahrtsstrasse. 
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5.3 Flora und Lebensräume 
Die Gondelbahn überquert eine «besondere Waldgesellschaft»(Uad Valbella-Urezzi West; Erdseggen-
Engadinerföhrenwald auf trockenwarmen Kalkhalden von regionaler Bedeutung). Der Standort für die 
Stütze 2 befindet sich am Rand dieses Objekts. Die Bergstation tangiert randlich ein Objekt des Bundes-
inventars der Trockenwiesen und –weiden von nationaler Bedeutung (Plaun d’Aua; Objektnr. 11089).4 
Durch eine den Schutzobjekten und geschützten Lebensräumen angepasste Detailplanung der Anlage 
können Eingriffe in sensible Flächen wie das TWW-Objekt vermindert oder sogar vermieden werden. Für 
die Detailplanung und die Begleitung der Bauarbeiten vor Ort ist ein frühzeitiger Einbezug einer Umwelt-
baubegleitung UBB vorgesehen.  

Die Wiederherstellung der Fläche und Qualität der Trockenwiese sollte aufgrund des kleinräumigen Ein-
griffs am Rand des TWW-Objektes möglich sein. Dazu ist der Eingriff durch die Bauarbeiten im Bereich 
der Bergstation unter Beizug einer UBB auf das absolute Minimum zu reduzieren. Es ist für die bestmögli-
che Wiederherstellung am Standort sowie falls notwendig für Realersatz im Bereich des TWW-Objektes 
als NHG-Ersatzmassnahme im engeren Sinn zu sorgen. 

Gemäss Umweltbericht kann das Projekt unter den bekannten Voraussetzungen aus vegetationskundli-
cher Sicht als weitgehend umweltverträglich eingestuft werden.  

 

5.4 Fauna 
Die Gondelbahn quert eine rechtskräftige Wildruhezone, welche im Jahre 1991 von der damaligen Ge-
meinde Tschierv zur Vermeidung von Störungen durch Abwurfstangensucher ausgeschieden wurde.5 
Das betroffene Gebiet ist ein gutes Wintereinstandsgebiet für verschiedene Tier- und Vogelarten, insbe-
sondere für Gämsen, Rothirsche und Rehe. Gemäss Umweltverträglichkeitsbericht ist davon auszuge-
hen, dass der Betrieb der Anlage für diese Tiere mit erheblichen Störungen verbunden ist. Als Folge des 
Bahnbetriebs würde ein Grossteil der Tiere den unmittelbaren Bereich der Bahn meiden. In diesem Zu-
sammenhang könnte es zu einer stärkeren Massierung von Wildtieren in anderen Gebieten kommen und 
dort zu mehr Verbissschäden im Wald führen. Der Umweltverträglichkeitsbericht schlägt u.a. vor, die bei-
den bisher voneinander getrennten Wildruhezonen Ruinas und God da Munt-God Nair zusammenzu-
schliessen. Mit dem Zusammenschluss der beiden getrennten Wildruhezonen könnte der Gefahr zuneh-
mender Wildschäden in Nachbargebieten allenfalls entgegengewirkt werden. Gestützt auf die Empfehlun-
gen des Umweltverträglichkeitsberichts werden neue Wildruhegebiete im Richtplan festgelegt, ein Durch-
gangsweg aufgehoben sowie die Fristen angepasst (siehe Kap. 3.2.6). Zudem werden gestützt auf das 
Freiraumkonzept (siehe Kap. 3.2.5) grossräumige Kompensationsmassnahmen wie Besucherlenkungs-
massnahmen umgesetzt. 

Es ist nicht auszuschliessen, dass der Bahnbetrieb in seltenen Fällen zu Variantenabfahrten durch die 
Wildruhezonen Ruinas und God da Munt – God Nair führen könnte, was die Wildtiere empfindlich stören 
würde.6 Störungen lösen bei Wildtieren Stress aus, bei starker Störung ergreifen sie die Flucht, was ge-
rade im Winter viel Energie verbraucht. Ein Sommerbetrieb der Zubringeranlage könnte für die Wildhuf-
tiere und Brutvögel aufgrund des höheren Besucheraufkommens im Gebiet Minschuns zu zusätzlichen 
Störungen führen. Um Störungen des Wildes zu vermeiden, werden neben den bereits erwähnten raum-
planerischen und organisatorischen Massnahmen von Betreiberseite zusätzliche Massnahmen (verbes-
serte Information, Sensibilisierung und Ausschilderung; Ahndung bei Verstössen) umgesetzt. 

Seit 1988 brütete ein Steinadlerpaar immer wieder erfolgreich an einem der drei Horste am Sassa (Horst 
(1) und (2) am Felskopf der Sassa; Horst (3) in der Valplaun). Letztmals brütete ein Steinadlerpaar im 
Jahr 2014 im Gebiet. Gemäss Umweltverträglichkeitsbericht wird der Betrieb der Anlage mit hoher Wahr-
scheinlichkeit dazu führen, dass die Brutplätze (1) und (2)  am Felskopf des Sassa nicht mehr genutzt 

                                                      
4 In diesem Zusammenhang wird auf die bis August 2018 laufende Anhörung des Amtes für Natur und Umwelt verwiesen. Aufgrund zahlreicher 
Datenfehler in den Bundesdaten haben sich die Bündner Regierung und Bundesrätin Doris Leuthard darauf verständigt, dass die Bündner 
Flachmoor- und Trockenwiesenobjekte zu bereinigen seien. Da auch das kantonale Biotopinventar revisionsbedürftig ist, führt der Kanton nun 
unter der Federführung des Amtes für Natur und Umwelt (ANU) gleichzeitig eine öffentliche Auflage der Biotopinventare von Bund und Kanton 
durch. Aus diesem Grund ist die abschliessende Festlegung der TWW noch Gegenstand von Abklärungen. 
5 Gemäss Schreiben vom Amt für Jagd und Fischerei Graubünden vom 7. April 2015 sind im Kanton Graubünden einige ähnliche Anlagen 
vorhanden, welche über Wildruhezonen führen. Die Wildruhezone wird gemäss diesem Schreiben grundsätzlich nicht als Hinderungsgrund 
für die Realisierung der Zubringeranlage angesehen. Die bestehenden Konflikte zwischen der Wildruhezone und der Zubringeranlage könne 
die Gemeinde autonom steuern. 
6 Bereits heute kann es bei ausserordentlich guten Schneeverhältnissen vereinzelt zu Variantenabfahrten von Alp Da Munt via Pradamunt 
nach Tschierv kommen. Aufgrund der Steilheit und der Ausrichtung des mit Steinen durchsetzten Geländes sowie der damit zusammenhän-
genden Gefahren (Schneerutschungen; Beschädigung Wintersportgerät) wird diese skitechnisch anspruchsvolle Abfahrtsroute nach Auskunft 
der Bergbahnen selbst bei optimalen Schneeverhältnissen kaum je befahren. 
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werden. Hingegen ist Horst (3) in Valplaun kaum betroffen. Im Umweltverträglichkeitsbericht wird befürch-
tet, dass sich durch Bau und Betrieb der Gondelbahn für die Steinadler in der Region möglicherweise 
eine Reduktion um ein Steinadler-Brutpaar ergeben könnte, falls nicht Horst (3) in der Valplaun genutzt 
oder eine bis anhin unbekannte Alternative durch die Steinadler gefunden würde. Der Kanton Graubün-
den wird heute praktisch flächendeckend von Steinadlerpaaren genutzt. Die Population der Steinadler im 
Kanton Graubünden und den angrenzenden Regionen Italiens wäre durch einen allfälligen Verlust eines 
Brutpaares in der Val Müstair nicht gefährdet.  

Bis in die frühen 1980er-Jahre wurde ein Uhu-Brutplatz am Sassa7 belegt. Seither blieb er allerdings ver-
waist, was auch mit dem zeitgleichen Auftreten von Steinadlerbruten im selben Gebiet im Zusammen-
hang stehen könnte. Für den Uhu bestünde im Falle einer Aufgabe der Horste am Sassa durch das 
Steinadlerpaar allenfalls die Gelegenheit einer Wiederbesetzung, da eine gewisse Konkurrenz zwischen 
Uhu und Steinadler besteht. Hingegen wäre ein Bruterfolg des Uhus unmittelbar am Standort Sassa 
durch die vom Bahnbetrieb verursachten Störungen und die Kollisionsgefahr mit den Seilen insbesondere 
durch Jungvögel fraglich. Der Uhu, der letztmals im Jahre 2006 im Gebiet Ruinas- Sassa – Pradamunt 
nachgewiesen werden konnte, weist im benachbarten Engadin vergleichsweise hohe Populationsdichten 
auf.  

Bartgeier haben sich bisher am Sassa nicht niedergelassen, was auch damit zusammenhängen könnte, 
dass das dort etablierte Steinadlerpaar keine Bartgeier in ihrem Revierzentrum duldet. Das Gebiet am 
Sassa ist jedoch infolge seiner Ausrichtung attraktiv für thermiknutzende Greifvögel und wird von diesen 
auch regelmässig genutzt.  

Obwohl im Vergleich zur ursprünglich geplanten Pendelbahn die rund 1 km langen Tragseile der Gondel-
bahn wesentlich tiefer liegen, stellen diese für thermikfliegende Grossvogelarten wie Steinadler und Bart-
geier nach wie vor eine latente Gefahr für Kollisionen dar. Während der Betriebszeit sind die Gondeln am 
Tragseil in Bewegung, was die Sichtbarkeit des Tragseils für die Grossvögel verbessert und die Kollisi-
onsgefahr möglicherweise verringert. 

Eine Kollisionsgefahr würde auch für den nachtaktiven Uhu bestehen, der jedoch seit über 12 Jahren im 
Gebiet Ruinas-Sassa-Pradamunt nicht mehr nachgewiesen werden konnte und seit über 35 Jahren im 
Gebiet nicht mehr brütet. Positiv aus Sicht des Vogelschutzes wirkt sich die unterirdische Verkabelung 
der einzigen in der Valplaun bestehenden, 1.2 km langen Starkstrom-Freileitung aus. Freileitungen ber-
gen bekanntlich ebenso Risiken für Vögel (Kollision; Stromschlag). 

Bau und Betrieb der Zubringeranlage haben einen Eingriff in den Lebensraum verschiedener Wildtierar-
ten zur Folge. Die Umweltverträglichkeit wird daher gemäss Umweltverträglichkeitsbericht als «einge-
schränkt» beurteilt. Mit den im Regionalen Richtplan und in der Nutzungsplanung (Wildruhegebiete; 
Siehe Kap. 3.2.6) umgesetzten Massnahmen im Bereich Wildschutz sowie der Umsetzung der wesentli-
chen Elemente des Freiraumkonzepts (siehe Kap. 3.2.5) können die Auswirkungen auf die Wildtiere auf 
ein verträgliches Mass reduziert werden, und gemäss den Verfassern des Umweltverträglichkeitsberichts 
ist von einer Umweltverträglichkeit auszugehen. Auf betrieblicher Ebene wird ergänzend dazu die Infor-
mation, Kennzeichnung und Sensibilisierung der Gäste zum Thema Wildschutz gefördert. 

 

5.5 Oberflächengewässer  
Der Betrieb des Zubringers und der Nebenanlagen hat keine grösseren Auswirkungen auf die Oberflä-
chengewässer, da sich diese ausserhalb des Einflussbereiches des Projektes befinden. Beim Betrieb der 
Zubringeranlage werden Schmieröle verwendet. Diese können in kleinen Mengen in die Umwelt gelan-
gen. Die Auswirkungen auf die Oberflächengewässer sind aber als vernachlässigbar einzustufen. 

 

5.6 Weitere Umweltauswirkungen 
Dank des Gondelbahnbetriebs entfallen jährlich rund 30‘000 Autofahrten durch das ökologisch sensible 
Gebiet der Valplaun. Diese wird im Winter mit Ausnahme von betrieblich bedingten Fahrten (Pistenpräpa-
ration; Rettung) gänzlich vom motorisierten Verkehr befreit. Die Gemeinde wird zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme der Bahn ein Fahrverbot für nicht land- und forstwirtschaftliche Motorfahrzeuge ab der Ab-
zweigung Ofenpassstrasse erlassen.  

                                                      
7 Der als Sassa bezeichnete Felskopf befindet sich westlich der geplanten Zubringeranlage 
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6 Konformität mit der kantonalen und regionalen Richtplanung 
Das Vorhaben einer Gondelbahn Tschierv – Alp da Munt als Bestandteil des Tourismusprojekts La Sassa 
Minschuns entspricht den Zielen und Leitüberlegungen des regionalen und kantonalen Richtplans (siehe 
Kap. 3.1 und 3.2).  

 Das Gesamtprojekt ist in der regionalen Standortentwicklungsstrategie verankert und in der 
Standortgemeinde demokratisch abgestützt.  

 Das Gesamtprojekt ist auf die strategische Ausrichtung der Gesamtregion und auf den regionalen 
Richtplan abgestimmt. Das Vorhaben entspricht den Zielen des regionalen Richtplans. 

 Die Konformität des Gesamtprojekts mit Zielen und Werten der Biosfera Val Müstair ist gegeben. 

 Aus Umweltsicht liegen keine Ausschlussgründe vor. Die negativen Auswirkungen des Bahnbetriebs 
auf die Wildtiere können durch die im regionalen Richtplan festgelegten sowie im Freiraumkonzept 
vorgesehenen Kompensations- und Schutzmassnahmen auf ein verträgliches Mass reduziert wer-
den.  

Einer Festsetzung der Gondelbahn Tschierv – Alp da Munt steht aus Sicht von Region und Kanton nichts 
im Wege. 

 

 

7 Verfahrenskoordination  
Nach Art. 25a des Eidgenössischen Raumplanungsgesetzes sind bei Bauten oder Anlagen, die Verfü-
gungen mehrerer Behörden erfordern, die Verfahren zu koordinieren. Die öffentliche Auflage des KRIP, 
des RRIP und der Nutzungsplanung wurde daher gleichzeitig durchgeführt (Auflage vom 5. Juli bis 4. Au-
gust 2018). Die Nutzungsplanung der Gemeinde wurde an der Gemeindeversammlung vom 14. Septem-
ber 2018 beschlossen. Der Regionale Richtplan wurde von der Präsidentenkonferenz am 11. Oktober 
2018 beschlossen. Die Beschlussfassung der Regierung ist auf den verschiedenen Ebenen gleichzeitig 
vorzusehen. 

Die nächsten Schritte in der Richt- und Nutzungsplanung sowie im Plangenehmigungs- und Konzessions-
verfahren gestalten sich wie folgt: 

1) Genehmigung des regionalen Richtplans mit gleichzeitigem Erlass des kantonalen Richtplans durch 
die Regierung.  

2) Genehmigung der Nutzungsplanungen durch die Regierung.  

3) Genehmigung der Richtplan-Anpassung durch den Bund.  

4) Konzessionserteilung und Plangenehmigung durch den Bund. 
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8 Ergebnisse öffentliche Auflage, verwaltungsinterne Vernehmlas-
sung und Vorprüfung durch Bund 

8.1 Formelles 
Die öffentliche Auflage des kantonalen und regionalen Richtplans erfolgte vom 5. Juli bis zum 4. August 
2018. Parallel zur öffentlichen Auflage erfolgte die verwaltungsinterne Vernehmlassung zuhanden der Be-
schlussfassung / Genehmigung bei den kantonalen Amtsstellen. Der Bund hat sich mit Bericht vom 7. 
Februar 2018 zum Vorhaben geäussert. Im Rahmen der öffentlichen Auflage der Richtplananpassung ist 
lediglich eine Stellungnahme eingegangen (siehe Kap. 8.3). 

 

8.2 Vorprüfungsbericht Bundesamt für Raumentwicklung 

Antrag bzw. Auftrag für die Überarbeitung Berücksichtigung 

Antrag: Der Bund empfiehlt dem Kanton ausdrücklich, das 
«Gesamtpaket» (Resort, Zubringeranlage und Beschneiung 
Talabfahrt) als Vorhaben nach Art. 8 Abs. 2 RPG in den be-
hördenverbindlichen Teil des kantonalen Richtplans aufzu-
nehmen. 

Begründung: Für den Bund bilden in diesem räumlichen Kon-
text das geplante Resort, die Zubringeranlage und die Be-
schneiung der Talabfahrt ein «Gesamtpaket» bzw. Vorhaben 
mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt. 

Im behördenverbindlichen Teil der Objektliste 4.3 
wird neu festgelegt, dass die Zubringeranlage 
Tschierv – Alp da Munt in Zusammenhang mit 
dem Vorhaben Resort «La Sassa» in Tschierv so-
wie der Beschneiung der Talabfahrtspiste steht. 
Dadurch wird erkennbar, dass die geplante Gon-
delbahn Bestandteil eines Gesamtprojekts ist.  

In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu ru-
fen, dass das Resort in einer bestehenden 
Bauzone (Touristikzone) zu liegen kommt. Bei der 
Talabfahrtspiste handelt es sich um eine seit 
Jahrzehnten bestehende Anlage. Die Beschnei-
ungsfläche umfasst 6.5 ha und liegt damit weit 
unter der vom Kanton definierten Schwelle für 
Nutzungsplanungen (15-20 ha).  

Antrag: Der Richtplaneintrag Erweiterung Intensiverholungs-
gebiets Richtung Alp Champatsch (Zwischenergebnis) ist zu 
streichen 

Begründung: Gestützt auf die im Freiraumkonzept dargelegte 
Planung sowie auf die Vollzugshilfe „Umwelt und Raumpla-
nung bei Seilbahnvorhaben" (BAFU, BAV, Hrsg. 2013), na-
mentlich Ziffer 4.13, respektive das Sachziel 3 D des Land-
schaftskonzepts Schweiz, welches ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen durch touristische Transportanlagen er-
schlossenen und nichterschlossenen Räumen verlangt, ist 
der Richtplaneintrag Erweiterung Intensiverholungsgebiet 
Richtung Alp Champatsch (Zwischenergebnis) zu streichen. 

Neu wird das Vorhaben als «Vororientierung» ein-
gestuft (siehe Ausführungen unter Kapitel 3.2.2). 
Eine Streichung aus dem Richtplan wird aus den 
in Kapitel 3.2.2 ausgeführten Gründen abgelehnt. 

 

Antrag: Die Vereinbarkeit „Gesamtkonzepts" mit dem regio-
nalen Naturpark und dem UNESCO-Biosphärenreservat En-
giadina Val Müstair muss in den Erläuterungen dargelegt 
werden. 

Begründung: Gemäss Artikel 20 PäV ist bei neuen Bauten, 
Anlagen und Nutzungen der Charakter des Landschafts- und 
Ortsbildes zu wahren und zu stärken und bestehende Beein-
trächtigungen sind bei sich bietender Gelegenheit zu vermin-
dern oder zu beheben. Mit der neuen Seilbahn – insbeson-
dere der Querung der bislang unberührten und weithin sicht-
baren Geländekammer – dürfte nun eine neue Beeinträchti-
gung geschaffen werden. Entsprechend wird die Zubringer-
anlage aus Sicht des Landschaftsbilds auch als lediglich ein-
geschränkt umweltverträglich eingestuft. In den Erläuterun-
gen wird nicht aufgezeigt, inwiefern die Zubringeranlage mit 
Artikel 20 PäV vereinbar ist. 

 

Die Vereinbarkeit mit der Biosfera aus gesell-
schaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer 
Sicht wird im Kapitel 3.2.7 dargelegt. 
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Antrag: Die Auswirkungen der Seilbahn auf die Populationen 
der Grossvogelarten in der Region sind durch einen ausge-
wiesenen Ornithologen abzuschätzen (Kollisionsrisiko mit der 
Bahn, Lokalisation Flugrouten, Brutstandorte, Nahrungsge-
biete und Abschätzung der Auswirkung auf diese Lebens-
räume) und der Umgang mit eben diesen Auswirkungen ist 
zu klären. 

Begründung: Damit der Bund einer Festsetzung der geplan-
ten Zubringerbahn zustimmen kann, muss gewährleistet wer-
den, dass die Bahn sich nicht negativ auf die Populationen 
der drei Grossvogelarten in der Region auswirkt. Von einem 
ausgewiesenen Vogelexperten muss nachgewiesen werden, 
dass genügend alternative Brutplätze in der Region erhalten 
bleiben und die Kollisionsgefahr der Bahn mit den drei Vo-
gelanten vernachlässigbar ist, d.h. keine wichtigen Flugrou-
ten zerschnitten werden. 

Die Auswirkungen auf die Grossvögel wurden 
durch Ornithologen nochmals plausibilisiert. Für 
nähere Informationen wird auf das Kapitel Fauna 
(5.4) sowie auf den Umweltbericht verwiesen. 

Antrag: Die Massnahmen betreffend Wildruhegebiete sind in 
geeigneter Form in den behördenverbindlichen Teil des kan-
tonalen Richtplans aufzunehmen. Allfällige Anpassungen der 
Nutzungsplanung (z.B. die Anpassung der Wildschutzzonen) 
müssen, soweit sie durch die Zubringeranlage bedingt sind, 
spätestens bis zur Erteilung der Plangenehmigung für das 
Bahnvorhaben beschlossen und genehmigt sein. 

Begründung: Das BAFU erachtet die im regionalen Richtplan 
- Stand B. Mai 2017 - festgelegten Wildruhegebiete als geeig-
nete Ersatzmassnahmen. Es muss jedoch sichergestellt wer-
den, dass Massnahmen gesetzt und die Wildruhegebiete 
langfristig gesichert bleiben. Gleichzeitig mit der Festsetzung 
der Zubringeranlage im kantonalen Richtplan ist deshalb eine 
stufengleiche räumliche Sicherung der Wildruhegebiete nötig. 
Eine Festlegung der Wildruhegebiete lediglich auf regionaler 
Stufe würde dem Erfordernis einer langfristigen Sicherung 
der Wildruhegebiete weniger gut entsprechen. 

Im behördenverbindlichen Teil der Objektliste 4.3 
wird neu festgelegt, dass Massnahmen Wildruhe-
gebiete in der Nutzungsplanung verbindlich zu si-
chern sind. Die neuen Wildruhezonen wurden be-
reits in der Nutzungsplanung gesichert (Be-
schluss Gemeindeversammlung vom 14. Septem-
ber 2018). Somit ist die entsprechende Anforde-
rung bereits erfüllt. 

 

Da die Zufahrtsstrasse durch ein landschaftlich und ökolo-
gisch sensibles Gebiet führt, muss aus Sicht des BAFU auch 
im Sommer ein allgemeines Fahrverbot (mit Ausnahmen) 
verfügt werden. Dies dient nicht nur der Schonung und Ruhe 
des Gebietes, sondern fördert auch die Auslastung der Gon-
delbahn. Der Bund empfiehlt dem Kanton deshalb zu prüfen, 
eine entsprechende Regelung im Rahmen der vorliegenden 
Richtplananpassung festzulegen. 

Im Sommer wird die Gemeinde nach erfolgter In-
betriebnahme der Bahn ab der Abzweigung Ofen-
passstrasse ein Fahrverbot für nicht land- und 
forstwirtschaftliche Motorfahrzeuge erlassen. Dies 
ist heute oberhalb des Parkplatzes Era Sot be-
reits der Fall. Auf eine entsprechende Festlegung 
einer Regelung im Richtplan wird verzichtet. 
Nebst der Tatsache, dass Gemeinde und Berg-
bahnen selbst das grösste Interesse an einer ho-
hen Frequentierung der Bahn auch während der 
Sommersaison haben, wäre eine Festlegung von 
Nutzungsbestimmungen einer Gemeindestrasse 
auf Stufe kantonaler Richtplan in Frage zu stellen 
(Thema Stufengerechtigkeit). 

Für die Realisierung der vorgesehenen Zubringeranlage 
Tschierv - Alp da Munt sind voraussichtlich mehrere Waldro-
dungen in einem Schutzwald Typ A (Risiko gross) nötig. Dar-
über hinaus handelt es sich beim Wald um eine schützens-
werte Waldgesellschaft, welche regional als „besondere 
Waldgesellschaft" ausgeschieden ist. Für die Seilbahnanlage 
muss auch Wald niedergehalten werden. Für eine Festset-
zung der Zubringeranlage muss stufengerecht nachgewiesen 
sein, dass die Rodungsvoraussetzungen nach Artikel 5 Wald-
gesetz (WaG; SR 921.0) erfüllt sind. Dem Natur- und Land-
schaftsschutz ist dabei insbesondere in Bezug auf die obge-
nannten faunistischen Fragen gebührend Rechnung zu tra-
gen. 

Die Rodungsvoraussetzungen können erfüllt wer-
den. Es handelt sich um eine standortgebundene 
Anlage, für dessen Bau eine definitive Rodung im 
Umfang von knapp 900 m2 vorgesehen ist. Es ist 
Realersatz auf der Fläche des heutigen Parkplat-
zes Era Sot vorgesehen. Das Rodungsgesuch ist 
Bestandteil des PGV-Dossiers. 
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8.3 Anträge der öffentlichen Auflage 

Antrag bzw. Auftrag für die Überarbeitung Berücksichtigung 

Antragsteller: Pro Natura Graubünden; WWF Graubünden; 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz; Mountain Wilderness 
Schweiz 

Antrag: Aufgrund widersprechender Naturschutzinteressen 
sei auf die Zuweisung der Gondelbahn Tschierv-Alp da Munt 
in den Koordinationsstand «Festsetzung» zu verzichten.  
Eventualiter: Sei die Umsetzung von projektintegrierten Mas-
snahmen beim Bau und in der Betriebsphase sowie die Um-
setzung des Freiraumkonzepts VaI Müstair verbindlich zu re-
geln. 

Begründung: Aufgrund widersprechender Naturschutzinteres-
sen, der negativen landschaftlichen Auswirkungen und Fra-
gen des nachhaltigen Tourismus sind die Voraussetzungen, 
um die Gondelbahn Tschierv-Alp da Munt im kantonalen 
Richtplan vom Koordinationsstand «Zwischenergebnis» in 
die «Festsetzung» einzuteilen, nicht erfüllt. 

Wie in Kapitel 6 des vorliegenden Berichts erläu-
tert wird, entspricht das Vorhaben einer Gondel-
bahn Tschierv – Alp da Munt als Bestandteil des 
Tourismusprojekts La Sassa Minschuns den Zie-
len und Leitüberlegungen des regionalen und 
kantonalen Richtplans. Der Antrag kann aus die-
sem Grund nicht berücksichtigt werden. 

 
8.4 Stellungnahmen aus der verwaltungsinternen Vernehmlassung 

Stellungnahme (SN) Umgang 

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Amt für Energie 
und Verkehr, Amt für Jagd und Fischerei 

Keine Einwände 

Kenntnisnahme 

Tiefbauamt, Fachstelle Langsamverkehr 

Prüfen, ob Bahnverbindung sinnvolle Anpassungen an Wan-
derwegnetz ermöglicht.  

Kenntnisnahme, auf Richtplanebene kein Hand-
lungsbedarf. Zustellung der SN zur Kenntnis-
nahme an zuständigen Planungsträger (Ge-
meinde) 

Amt für Wald und Naturgefahren 

Hinweis auf Verbissproblematik durch Schalenwild in Schutz-
wäldern. 

Kenntnisnahme, auf Richtplanebene kein Hand-
lungsbedarf. Zustellung der SN zur Kenntnis-
nahme an zuständigen Planungsträger (Ge-
meinde). 

Amt für Wirtschaft und Tourismus 

Hinweise zu Kompabilität von Gesamtvorhaben mit dem Wirt-
schaftsleitbild Graubünden, sowie Hinweise und Bemerkun-
gen zum Projekt Gondelbahn aus Sicht des Amtes.  

Kenntnisnahme, auf Richtplanebene kein Hand-
lungsbedarf. Zustellung der SN zur Kenntnis-
nahme an Gemeinde und Interessenz (Bergbah-
nen und Investor) 

Amt für Natur und Umwelt  

Zustimmung unter Vorbehalt der im Rahmen der im Seil-
bahnrechtlichen Konzessions- und Plangenehmigungsverfah-
ren erforderlichen UVP. Umsetzung der im UVB vorgesehe-
nen vorgesehenen Kompensationen sind im auf Ebene Richt-
plan nicht ersichtlich.  

Kenntnisnahme. In der Tat sind die Kompensati-
onsmassnahmen im Rahmen des PGV sowie des 
BaB Beschneiung festzulegen und bedürfen einer 
Grundlage auf Vertragsbasis (und nicht einer 
richtplanerischen Festlegung). Zustellung der SN 
Kenntnisnahme an zuständigen Planungsträger 
(Gemeinde) und Interessenz (Bergbahnen)  

 

9 Quellen und Grundlagen 
 Amt für Jagd und Fischerei Graubünden (2015): Schreiben vom 7. April 2015 betreffend Wildruhe-

zone Gravas in der Fraktion Tschierv.  

 Amt für Raumentwicklung Graubünden (2003): Der kantonale Richtplan Kanton Graubünden.  
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 Regierung des Kantons Graubünden (1999): Regierungsbeschluss Nr. 198. Mitgeteilt den 11. Feb-
ruar 1999. 

 Regierung des Kantons Graubünden (1997): Regierungsbeschluss Nr. 986. Mitgeteilt den 13. Mai 
1997. 

 Regionaler Naturpark Biosfera Val Müstair (2011): Charta 2010/11.  

 Regiun Engiadina Bassa Val Müstair (2018): Kapitel 3.1: Landschafts- und Naturschutz. Wildruhe-
gebiete. Vorlage für die öffentliche Auflage, Stand: Juni 2018. 

 Regiun Engiadina Bassa Val Müstair (2016): Schreiben vom 7. Juni 2016 betreffend Ferienresort 
La Sassa / Sportanlagen Minschuns.  

 Regiun Engiadina Bassa Val Müstair (2015): Standortentwicklungsstrategie Engiadina Bassa / Val 
Müstair. Ziele, Schwerpunkte und Massnahmen für die Standortentwicklung in der Region Engia-
dina Bassa / Val Müstair. Massnahmen- und Projektliste (überarbeitete Version vom 25.11.2015). 

 ZHAW Wädenswil, Institut Umwelt und Natürliche Ressourcen (2018): Umweltverträglichkeitsbe-
richt Skigebiet Minschuns. PGV 1, Zubringerbahn GBK8 Tschierv – Alp da Munt. 

 ZHAW (2015): Freiraumkonzept Val Müstair. Nachhaltige Entwicklung des Freiraumes der Ge-
meinde Val Müstair. Auftraggeber Gemeinde Val Müstair. 

 

 

Anhang / Beilagen 
 Umweltverträglichkeitsbericht (ZHAW Wädenswil; 2018)  

 Freiraumkonzept Val Müstair 

 Regionale Richtplananpassung (Regiun Engiadina Bassa Val Müstair; 2018) 
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